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1.1 Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge und sonstigen
Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach
Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.

1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden und
Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

Bei allen Bauleistungen (Arbeiten am Bau und Innenausbau), einschließlich Montage, gilt die
„Verdingungsordnung für Bauleistungen“ (VOB), Teil B (DIN 1961), in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung.

3.1 Die in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen angegebenen Preise sind freibleibend, sofern nicht
unsere Lieferung oder Leistung für einen Zeitpunkt von weniger als 4 Monaten nach Vertragsabschluss
vorgesehen ist.

3.2 Die Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, netto ab Werk zzgl. jeweils gesetzlicher Mehrwertsteuer,
ausschließlich Fracht, Versicherung und Verpackung.

3.3 Mangels anders lautender Vereinbarung sind alle Rechnungen zahlbar netto innerhalb 8 Tagen nach
Rechnungsdatum oder vorheriger Meldung der Versandbereitschaft. Fällige Beträge sind mit 5 % über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen.

4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt dieAbklärung aller technischen Fragen voraus.
4.2 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der

Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
4.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir

berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu
verlangen. WeitergehendeAnsprüche bleiben vorbehalten.

4.4 Sofern die Voraussetzungen von Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser inAnnahme-
oder Schuldnerverzug geraten ist.

4.5 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine
Mahnung durch den Besteller erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Besteller pauschalierten
Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete
Kalenderwoche des Verzugs 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5 % des
Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Besteller gar kein
Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

Bei Lieferung nach Spezifikationen oder Angaben des Bestellers stellt dieser den Lieferer von allen
Schutzrechtsansprüchen Dritter frei. Bei Vertragsverletzung des Bestellers stehen seine Schutzrechte einer
Verwertung der Ware durch den Lieferer nicht entgegen.An unseren Zeichnungen, Mustern und Modellen behalten
wir Eigentum und Urheberrecht. Sie dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zugängig gemacht
werden. Alle Formen bleiben unser Eigentum. Soweit für den vorliegenden Auftrag besondere Formen entwickelt
werden müssen, wird über die Entwicklungs- und Herstellungskosten eine Sonderpreisvereinbarung mit dem
Besteller getroffen.

6.1 Sofern sich aus derAuftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
6.2 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht

zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten.
6.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der

Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs
und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mitAuslieferung der Ware
an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder
Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im
Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts
entsprechend. Der Übergabe bzw.Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug derAnnahme ist.

6.4 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere
Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus
entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür
berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe von 20,00 Euro pro Kalendertag, beginnend mit der
Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis
eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen,
angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende
Geldansprüche anzurechnen. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur
ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

6.5 Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die
insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

7.1 Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und
Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel,
so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie
innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt.
Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Besteller offensichtliche Mängel
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen,
wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Besteller die
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten
Mangel ausgeschlossen.

7.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer
Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der
Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises, soweit sich diese nicht
dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

7.3 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen
Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des
Kaufpreises zurückzubehalten.

7.4 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben,
insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns
der Besteller die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

7.5 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Besteller zu setzende
angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der
Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht
jedoch kein Rücktrittsrecht.

7.6 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.

7.7 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht
verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.

7.8 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt;
dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

7.9 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, bestehen Ansprüche des Bestellers auf
Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen
ausgeschlossen.

7.10 Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Ablieferung.
Bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist
und deren Mangelhaftigkeit verursacht hat, tritt Verjährung erst nach Maßgabe der VOB/B ein. Soweit eine
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Für Schadensersatzansprüche des
Bestellers gemäß § 8 gelten ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.

8.1 Soweit sich aus diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen
Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

8. 2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei
einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

8.3 Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das Gleiche gilt für
Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder
kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers
(insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

9.1 Lieferzusagen jeder Art, insbesondere im Rahmen von Abrufaufträgen, stehen unter dem Vorbehalt, dass die
Lieferung ohne Überschreitung des jeweils vereinbarten oder vom Lieferer festgesetzten Höchstkredites
erfolgen kann.

9.2 Erhält der Lieferer nach VertragsabschlussAuskünfte, die die Gewährleistung eines Kredits in der sich aus dem
Vertrag ergebenen Höhe nicht unbedenklich erscheinen lassen, oder werden Tatsachen bekannt, die auf eine
wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers hindeuten, oder bezahlt der Besteller trotz
Mahnung fällige Rechnungen nicht, oder gefährdet er durch Sicherungsübereignungen,
Forderungsabtretungen oder in sonstiger Weise die gem. Nr. 10 vereinbarten Rechte des Lieferers, so ist dieser
– unbeschadet seiner sonstigen gesetzlichen Ansprüche – berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheit oder
Barzahlung ohne Rücksicht auf entgegenstehende frühere Vereinbarungen zu verlangen oder vom Vertrag
zurückzutreten. Unter den gleichen Voraussetzungen ist der Lieferer jederzeit berechtigt, das Lager des
Bestellers zu besichtigen, die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zu
untersagen oder diese Ware herauszuverlangen, auf Kosten des Bestellers sicherzustellen und gegen
Anrechnung des Verwertungsbetrages zu verwerten. Außerdem kann der Lieferer die Bekanntgabe der
Kreditgeschäfte des Bestellers verlangen und bestehende Sicherungszessionen unter Widerruf der
Einzugsermächtigung offenlegen.

10.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus
der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder
bedingten Forderungen, z. B. aus sogenanntenAkzeptantenwechseln.

10.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne zu
verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 10.1. Bei Verarbeitung,
Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das
Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der verwendeten Ware. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so
überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der
Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die
hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 10.1.

10.3 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen oder, solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen
aus der Weiterveräußerung gemäß Ziffer 10.1 bis 10.6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die
Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

10.4 Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware
vom Käufer zusammen mit anderen nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der
Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten
Vorbehaltsware. Bei Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziffer 10.2. haben, gilt
dieAbtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

10.5 Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen
Widerruf einzuziehen.Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seineAbnehmer sofort von derAbtretung
an uns zu unterrichten – soweit wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte
und Unterlagen zu geben.

10.6 Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Käufer uns unverzüglich
benachrichtigen.

10.7 Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 v. H.,
sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

Der Besteller kann nur mitAnsprüchen aufrechnen oder inAnsehung solcherAnsprüche ein Zurückbehaltungsrecht
ausüben, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

12.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, einer
Regelung zuzustimmen, durch die der mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen verfolgte Sinn und
Zweck im wirtschaftlichen Bereich weitestgehend erreicht wird.

12.2 Die vorstehenden Bestimmungen gelten sowohl für Kauf- als auch für Werk- und Werkslieferungsverträge.
12.3 Erfüllungsort für beide Parteien ist 49377 Vechta.
12.4 Als Gerichtsstand wird für folgende Sonderfälle ebenfalls das dem jeweiligen Streitwert nach Vechta

zuständige Gericht vereinbart,

a) wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

b) wenn der Besteller seinen allgemeinen Gerichtsstand im Ausland hat oder nach
Vertragsabschluss in das Ausland verlegt oder sein Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klage nicht
bekannt ist.

12.5 Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Geltung des UN-Kaufrechts sowie des Kollisionsrechts des EGBGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Vertragssprache ist deutsch.

12.6 Wir behandeln alle Daten des Bestellers ausschließlich zu Zwecken der Geschäftsabwicklung und nach den
Vorgaben der jeweils gültigen Datenschutzbestimmung. Der Besteller hat auf Nachfrage auch ein
Auskunftsrecht auf seine von uns erhobenen, verarbeiteten und genutzten Personen bezogenen Daten.

Langförden, Juni 2012
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